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(54) Spektroskop.
(57) Ein Spektrometer (1) weist erfindungsgemäss einen Träger 
(10) mit einem Bodenwandteil (12), in dem eine Vertiefung (14) 
mit einer konkav gekrümmten inneren Oberfläche (14a) und ein 
an die Vertiefung angrenzender peripherer Teil (16) vorgesehen 
sind, und einem Seitenwandteil (13), der an einer Seite angeord­
net ist, an der die Vertiefung (14) in Bezug auf den Bodenwand­
teil (12) offen ist, ein Lichterfassungselement (30), das durch den 
Seitenwandteil (13) gestützt ist, während es der Vertiefung (14) 
gegenüberliegt, und einen dispersiven Teil (52), der an der in­
neren Oberfläche (14a) der Vertiefung (14), angeordnet ist, auf. 
Eine Länge der Vertiefung (14) in einer zweiten Richtung, in der 
eine Vielzahl von Gitternuten (52a), die in dem dispersiven Teil 
(52) enthalten sind, ausgerichtet ist, ist grösser als eine Länge 
der Vertiefung in einer dritten Richtung orthogonal zu der zwei­
ten Richtung, wenn in einer ersten Richtung betrachtet, in der 
die Vertiefung (14) und das Lichterfassungselement (30) einan­
der gegenüberliegen. Ein Bereich des peripheren Teils (16) an­
grenzend an die Vertiefung (14) in der zweiten Richtung ist grös­
ser als ein Bereich des peripheren Teils (16) angrenzend zu der 
Vertiefung (14) in der dritten Richtung, wenn in der ersten Rich­
tung betrachtet.
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